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IWRZ Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht

Kurzcharakteristik:
IWRZ ist die Zeitschrift für das gesamte internationale Wirt
schaftsrecht, insbesondere harmonisiertes Handels- und Ge-
sellschaftsrecht, internationale Streitbeilegung, Compliance, 
Kollisionsrecht, internationales Wettbewerbs- und Kartellrecht 
sowie ausländisches Recht.

Zielgruppen: International tätige Wirtschaftsanwältinnen und 
-anwälte mit Schwerpunkt Beratung und Dispute Resolution, 
entsprechende Syndikusanwältinnen und -anwälte sowie 
Fachanwältinnen und -anwälte für internationales Wirtschafts-
recht. 
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EuDIR-Symposium 2025
22. September 2025

DATENRECHT IM 
UMBRUCH
Wie sieht die Zukunft des 
Datenrechts aus?
Diskutieren Sie mit führenden Expert:innen aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis beim EuDIR-Symposium 2025 an der TH Köln 
zentrale Entwicklungen im Datenrecht: von der Reform der 
DS-GVO über neue Aufsichtsstrukturen bis zur Haftung im Zeit-
alter Künstlicher Intelligenz. Drei Themenblöcke, hochkarätig 
besetzt – kompakt an einem Tag. 

Programm
9:15 Uhr Beginn der Veranstaltung
Claudiusstr. 1, 50678 Köln

9:30–11:45 Uhr | Datennutzungsrecht und Reform der DS-GVO
Moderation: Kristin Benedikt
Mit: Prof. Dr. Rolf Schwartmann | Prof. Dr. Moritz Hennemann | 
Prof. Dr. Martin Kessen, LL.M. | Axel Voss MdEP | 
Yvette Reif, LL.M.

12:30–14:30 Uhr | Entwicklung der Aufsicht im 
Daten- und Informationsrecht
Moderation: Prof. Dr. Rolf Schwartmann
Mit: Andrea Sanders-Winter | Prof. Dr. Tobias Keber | 
Andreas Jaspers | Andreas Hartl

15:00–17:00 Uhr | KI-Haftung
Moderation: Moritz Köhler
Mit: Prof. Dr. Martin Kessen, LL.M. | Kai Zenner | 
Prof. Dr. Boris Paal, LL.M. | Dr. Kristina Schreiber |
Dr. Dominik Roderburg (OLG Köln)

Jetzt kostenfrei anmelden!

nomosverlag.info/eudir-symposium-2025

In Zusammenarbeit mit der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln
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Herausgeberbeirat
RA Prof. em. Dr. Holger Altmeppen

RAin Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges, LL.M.

Prof. Dr. Christiana Fountoulakis

RA Prof. Dr. Burghard Piltz

RA Prof. Dr. Gerhard Wegen, LL.M.
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Aus dem Inhalt
Editorial
Eckart Brödermann
Paradigmenwechsel beim UN-Kaufrecht und bei den
Unidroit Principles durch den Tripartite Legal Guide 165
Mitteilung des Herausgebers 166

Beiträge
Heinz Vallender
Das neue jordanische Insolvenzrecht  167

Herbert Woopen
Third-Party Litigation Funding in Search of Competition 
(Part 2) 174

Gordon Eule
Kritische Rohsto� e in Grönland 181

Damon Rahimi Moghaddam/Afshin Ghassemi/
Johanna Dobert
Repräsentativität bei der Untersuchung von 
importierten Lebensmitteln 187

Béatrice Deshayes
Kommentar zur Entscheidung der Cour de cassation 
vom 19.12.2024 191

Rechtsprechung
Wirtschaftsrecht
Android Auto
EuGH, Urteil v. 25.2.2025 − C-233/23
m. Anm. v. Eugen Wingerter 193

Verfahrensrecht
Zeugenladung durch EUStA als justiziable Maßnahme
EuGH, Urteil vom 8.4.2025 – C-292/23
m. Anm. v. Markus Gierok 213

Etwa 70 % der Absolventinnen und Absolventen ergreifen nach dem Referendariat 
den Anwaltsberuf. Um sie darauf qualifi ziert vorzubereiten, bietet der Deutsche 
Anwaltverein (DAV) in Kooperation mit der FernUniversitat in Hagen den LL.M.-
Studiengang „Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“ an. Profi tieren Sie davon!

 Wann? 

Der Studiengang kann während des Referendariats oder berufsbegleitend in Voll- 
oder Teilzeit durchgeführt werden.

 Wo? 

Der Master ist als Fernstudiengang konzipiert. Sie erhalten einen Online-Zugang 
zu allen Studienmaterialien und können somit zeitlich und örtlich fl exibel arbeiten.

 So geht‘s

Das Studium besteht aus vier regulären Mastermodulen, einer viertägigen Prä-
senzveranstaltung und der Masterarbeit.

• Die Mastermodule bestehen aus Kurseinheiten, in denen relevantes Praxiswis-
sen erfolgreicher Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vermittelt wird. Am 
Ende jedes Moduls steht eine Abschlussklausur.

• Die Präsenzveranstaltung dient daneben dem Erfahrungsaustausch mit ande-
ren jungen Kolleginnen und Kollegen und der Vertiefung von Schlüsselqualifi ka-
tionen. In Rollenspielen und Workshops werden Kompetenzen wie Rhetorik, 
Verhandlungsführung und Streitschlichtung geschärft.

• Die Masterarbeit steht am Ende des Studiums und wird über ein Thema mit 
anwaltlichem Bezug verfasst.

 Dauer und Kosten

Der Studiengang ist auf ein Jahr angelegt. Als Teilstudium kann der Master auf bis 
zu zwei Jahre gestreckt werden. Für den Masterstudiengang fallen Bezugsgebüh-
ren in Höhe von 3.990,- Euro an. Alle Teilnehmer erhalten derzeit für die Dauer des 
Studiengangs zusätzlich einen kostenlosen Beck-Online Zugang.

Kontakt Mehr Informationen erhalten Sie auch unter www.dav-master.de und 
unter www.juristische-weiterbildung.de.

(Anwalts-)Praxis studieren 
und LL.M.-Titel erwerben

Anwalt der Anwälte

www.dav-master.de

Erfolg
ist

planbar.
Mit dem LL.M.

„Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“.
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
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